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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Information der RVF über aktuelle Themen gemäß der Anlage zu dieser 
Drucksache wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANLAGE: Information der RVF über aktuelle Themen 
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Begründung: 
 
1. Regelungen zur Anpassung der Tarife 
 

Durch den Wechsel der Gesellschafter der RVF haben sich die Regelungen für 
eine Anpassung der Tarife materiell nicht geändert. Um dies zu verdeutlichen, wer-
den im Folgenden die entsprechenden bisherigen und neuen vertraglichen Festle-
gungen gegenübergestellt. 

 
 
2. Bisherige Regelung gemäß Grundlagen- und Zuschussvertrag (GZV) 
 

Der Grundlagen- und Zuschussvertrag (GZV 2009) zwischen dem Zweckverband 
Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) und dem Regio-Verkehrsverbund Freiburg 
(RVF) sowie den Verkehrsunternehmen regelte in §7 die Voraussetzungen und das 
Verfahren für eine Tarifänderung. Demnach entschieden die Verkehrsunterneh-
men über die Ausgestaltung und die Höhe der Tarife in eigener Zuständigkeit (Abs. 
1). 

 
Allerdings setzte eine Anhebung von Tarifen den Nachweis der Erforderlichkeit vo-
raus. Wie der Nachweis zu erfolgen hatte, war in §7 sowie in der Anlage 8 geregelt. 
Maßgeblich dabei war die ÖPNV-spezifische Inflationsrate gemäß Anlage 7 des 
GZV 2009. Sie bildete die Entwicklung der Kosten der Verkehrsunternehmen für 
den laufenden Betrieb ab und umfasste gewichtete Indizes für den Lohnanstieg 
sowie für die Entwicklung der Dieselpreise und der Kosten für Fahrzeuge. Relevant 
für eine Tarifmaßnahme war dabei stets die Inflationsrate aus dem vergangenen 
Jahr. 
 
Im GZV 2009 waren zwei verschiedene Optionen vorgesehen: 
 
 
I. Kleines Nachweisverfahren für Tariferhöhungen unterhalb der ÖPNV-spezifi-

schen Inflationsrate: 
 

Lagen die zu erwartenden Mehreinnahmen aus der geplanten Tariferhöhung 
unterhalb des Bedarfs, der sich aus der ÖPNV-spezifischen Inflationsrate 
ergab, entschieden die Gremien der RVF in eigener Zuständigkeit. In diesem 
Fall war lediglich vorgesehen, dass die Gremien des ZRF die Tarifanpassung 
zur Kenntnis nehmen, es sei denn der ZRF wünschte eine Änderung (siehe 
unter II.). 

 
II. Großes Nachweisverfahren für Tariferhöhungen über der ÖPNV-spezifischen 

Inflationsrate mit Nachweis der tatsächlichen Kostenentwicklung: 
 

Sofern durch eine geplante Tariferhöhung Mehreinnahmen generiert werden 
sollten, die über dem Anspruch lagen, der sich aus der Inflationsrate ergab, 
mussten die RVF und die Verkehrsunternehmen in einem aufwändigen Verfah-
ren die tatsächliche Kostenentwicklung nachweisen. Zudem mussten in diesem 
Fall die Gremien des ZRF zustimmen.  
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Der ZRF war berechtigt, einen Verzicht oder eine andere Form der Tarifanpassung 
von der RVF zu verlangen. Die RVF war verpflichtet, diesem Verlangen nachzu-
kommen. Das hätte allerdings zur Folge gehabt, dass der ZRF eine sich dadurch 
ergebende Ertragsminderung auf Dauer ausgleichen musste (§7 Abs. 4). 

 
 
3. Neue Regelung gemäß Grundvertag 
 

Gemäß neuem Grundvertrag („Grundvertrag für den Regio-Verkehrsverbund Frei-
burg zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Freiburg im Breisgau den 
Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie dem Zweckver-
band Regio-Freiburg (ZRF) und dem Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH 
(RVF)“ gelten die gleichen Prinzipen für eine Anpassung der Tarife. 

 
In Artikel 5 (1) des Grundvertrages wird folgendes vereinbart: 

 
a) Vor Befassung des Aufsichtsrats der RVF mit Tarifänderungsentscheidungen 

erhalten das Land Baden-Württemberg und der ZRF Gelegenheit, hierzu auf 
der Grundlage der Empfehlungen der Versammlung der Erlösverantwortlichen 
(VdE) in der RVF ein Votum abzugeben. 

Die Zustimmung zu Anpassungen des Verbundtarifs in Höhe und Struktur gilt 
als erteilt, wenn 

 die Tariferhöhungsrate (bezogen auf die gesamten RVF-Pooleinnahmen 
unter Berücksichtigung von prognostizierten Nachfrageveränderungen) in-
nerhalb der ÖPNV-spezifischen Inflationsrate (entsprechend dem letzten 
verfügbaren BW-Index) liegt (kleines Nachweisverfahren) oder 

 die Tariferhöhungsrate (bezogen auf die gesamten Pooleinnahmen unter 
Berücksichtigung von prognostizierten Nachfrageveränderungen) zwar 
oberhalb der ÖPNV-spezifischen Inflationsrate (entsprechend dem letzten 
verfügbaren BW-Index) liegt, aber die VdE dafür die erforderlichen Nach-
weise (großes Nachweisverfahren) erbracht hat. 

 
b) Sofern Land oder ZRF keine Zustimmung erteilen, hat sich die jeweilige Kör-

perschaft haushaltsrechtlich wirksam zu verpflichten, den Abmangel dauerhaft 
auszugleichen, insoweit die Tarifmaßnahme infolgedessen seitens der RVF 
nicht beschlossen werden kann. Wird diese Erklärung nicht zeitgleich mit dem 
ablehnenden Votum vorgelegt, gilt das Votum als gegenstandslos. 

 
 
4. Tarifanpassung 2024 
 

Da die vorgesehene Tarifanpassung 2024 innerhalb der ÖPNV-spezifischen Infla-
tionsrate liegt und der Nachweis hierüber über das kleine Nachweisverfahren er-
folgt ist (siehe Anlage), bedarf die Anpassung keiner Zustimmung durch die Ver-
bandsmitglieder des ZRF. Gemäß Art. 5 (1) b des Grundvertrages gilt die Zustim-
mung als erteilt. 
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Tarifanpassung 2024
Tarif Vorschlag Anpassung

aktuell 6/2024 in %

B A R T A R I F Preisstufe Talt Tneu T=Tneu / Talt

Kurzstrecke 1,70 1,80 5,9%

Einzelfahrscheine Erw. Preisstufe 1 2,70 2,90 7,4%

Preisstufe 2 4,40 4,80 9,1%

Preisstufe 3 6,10 6,60 8,2%

Einzelfahrscheine Kind Preisstufe 1 1,60 1,70 6,3%

Preisstufe 2 2,60 2,80 7,7%

Preisstufe 3 3,70 4,00 8,1%

2 x 4-FahrtenKarte Erw. Preisstufe 1 19,40 21,30 9,8%

Preisstufe 2 31,70 34,60 9,1%

Preisstufe 3 43,90 47,80 8,9%

2 x 4-FahrtenKarte Kind Preisstufe 1 11,50 12,50 8,7%

Preisstufe 2 18,70 20,50 9,6%

Preisstufe 3 26,60 28,70 7,9%

PunkteKarte alle Preisstufen 17,20 18,60 8,1%

TagesKarte Solo+ Preisstufe 1 6,30 6,80 7,9%

Preisstufe 2 9,50 10,30 8,4%

Preisstufe 3 12,60 13,60 7,9%

TagesKarte Duo+ Preisstufe 1 9,50 10,30 8,4%

Preisstufe 2 12,60 13,60 7,9%

Preisstufe 3 19,00 20,50 7,9%

TagesKarte Gruppe Preisstufe 1 12,60 13,60 7,9%

Preisstufe 2 19,00 20,50 7,9%

Preisstufe 3 25,20 27,20 7,9%

RegioElsassTicket Netz 37,00 37,00 0,0%

RegioElsassTicket (Single) Netz 19,00 19,00 0,0%

Schüler-GruppenKarte 3 Tage 20,60 22,20 7,8%

5 Tage 30,80 33,30 8,1%

7 Tage 41,10 44,40 8,0%

badisch24 fanta5 13,00 14,00 7,7%

Z E I T K A R T E N

RegioKarte Erwachsene Übertragbar Netz 74,50 80,50 8,1%

RegioKarte Basis Netz 68,50 74,00 8,0%  

RegioKarte Jahr (rd. 10,4 für 12) anteilig Netz 64,33 69,77 8,4%

RegioKarte Job Netz 62,10 67,10 8,1%

JobTicket BW Netz 62,10 67,10 8,1%

RegioKarte Abo (10 für 12) Netz 62,10 67,10 8,1%

RegioKarte Kind Netz 25,70 27,80 8,2%

ErgänzungsKarte (Verkauf für RVF) Erg-Bereich 22,00 23,50 6,8%

RegioKarte für Auszubildende Netz 51,40 55,50 8,0%

RegioKarte SchülerAbo (10 für 12) Netz 42,80 46,30 8,2%

RVF SemesterTicket (mtl.) Netz 16,00 16,00 0,0%

Solidarbeitrag SemesterTicket (mtl.) 4,67 4,67 0,0%

gewichtete Tarifanpassung 7,61%


